
Friedhofsgebührenordnung (FGO) 

der Ev.-luth. Liudgeri - Kirchengemeinde 

Hesel 

 

1.) Friedhofsordnung vom 01.01.2026 

 

 

 

 

Leer, den 16.12.2025 

Das Kirchenamt  

 







4. Grabstätte in der Gemeinschaftsgrabanlage mit Grabplakette: 

     Für 25 Jahre - je Grabstelle                             1.127,00 € 
     Verlängerung – je Jahr und Grabstelle            45,00 € 
     zzgl. Grabplakette je Grabstelle bei Beisetzung        256,00 € 

 
5. Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahl- 
 grabstätte gemäß § 11 Absatz 6 der Friedhofsordnung: 
 

a.  eine Gebühr gemäß Nummer 6 zur Anpassung an die neue Ruhezeit und 

     b. eine Gebühr gemäß Abschnitt II. Nummer 2. 

 

6. Für jedes Jahr des Wiedererwerbs oder der Verlängerung von Nutzungsrechten (gem.   

§ 13 Absatz 2 FO) ist für jedes Jahr, um das das Nutzungsrecht verlängert wird, die 

Verlängerungsgebühr entsprechend §6 zu entrichten. 

 

Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen 

Kalenderjahren möglich. 

 

Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes 

wird für die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben. 

 

II. Gebühren für die Bestattung: 

 

Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Abräumen der Kränze und der überflüssigen 
Erde: 

 

1. für eine Erdbestattung:                                               571,00 €         
2. für eine Urnenbestattung:                                       110,00 € 

3. für eine Kindergrabstätte:           110,00 € 

 

III. Friedhofsunterhaltungsgebühr die Unterhaltung des Friedhofs 

 

Je Jahr und Grabstelle:                                                                    19,00 € 

   

IV. Pflegepauschale nach §25 

 

Je Jahr und Grabstelle:                                                                    33,00 € 

 

V. Gebühren für die Abräumung von Grabstellen 

 

1. Gebühr für die Abräumung der ersten Grabstelle              240,00 € 

2. Gebühr für die Abräumung je weiterer Grabstelle        100,00 €    

 

§ 7 

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung 

nach dem jeweiligen Aufwand berechnet. 

 

§ 8 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 




